
 
Entgeltsregelung 

 
für die Benutzung der Baldenauhalle und deren Nebenräumen 

gültig ab 01. November 2006 
 
 
 

I. Sporthalle -Außersportliche Nutzung - soweit nicht gewerblich 
oder kulturell - 

 
1) Benutzungsentgelt gesamte Halle abgeteilte Halle 
 für den 1. Tag 600,00 € 480,00 € 
 für jeden weiteren Tag 300,00 € 240,00 € 
 
2) Sportliche Nutzung 

a) Die sportliche Nutzung der Halle ist grundsätzlich nach den Vorschriften des 
Sportförderungsgesetzes entgeltfrei ( Benutzungsentgelt nach Nr. 1) 

 
b) Für Sportorganisationen, die ihren Sitz außerhalb des Gemeindegebietes bzw. des 

Einzugsbereiches haben, werden folgende Pauschalbeträge als Nebenkosten erhoben: 
 Für 1 Stunde 35,00 € 
 für 2 Stunden 55,00 € 
 für 3 Stunden 75,00 € 
 für jede weitere Stunde 22,00 € 
 
 Für die Benutzung des Foyers, der Cafeteria, der Küche, des Hallenboden-Schutzbelages 

und der Stellwände werden die Entgelte und Kosten nach Ziffer II und III berechnet. 
 
 
II. Festsaal, Bühne, Saal Morbach, Cafeteria, Foyer, Stauräume, 

Küche  
 
Benutzungsentgelt Nutzfläche Benutz.-Entgelt Folgetage 
 qm €/netto €/netto 
a) Festsaal 440 235,00 117,50 
b) Bühne 114 61,00 30,50 
c) Saal Morbach 147 78,00 39,00 
d) Cafeteria 38 20,00 10,00 
e) Foyer 215 115,00 57,50 
f) Stauräume 125 67,00 bzw.0,50 €/qm 33,50 bzw. 0,25 €/qm 
g) Küche  36,00 36,00 
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III. Weitere Entgelts- und Nebenkostenregelungen 
 
1) Bei kulturellen Veranstaltungen kulturtragender Vereine sind folgende Benutzungsentgelte 

zu berechnen: 
a) mit Bewirtung 50 v.H. des Benutzungsentgeltes nach Ziffer I und IIa bis f 
b) ohne Bewirtung 25 v.H. des Benutzungsentgeltes nach Ziffer I und IIa bis f 

 
2) Bei gewerblichen Veranstaltungen erhöht sich das Benutzungsentgelt nach Ziffer I und II 

auf 200 v.H.  
 
3) Bei Nutzung durch Behörden und Firmen erhöht sich das Benutzungsentgelt nach Ziffer I 

und II auf 200 v.H.  
 
4) Die Nebenkosten wie Strom, Wasser, Müllabfuhr, Vergütung Hausmeister usw. werden 

gesondert ermittelt und sind in voller Höhe zu erstatten. 
 
5) Für Heizkosten ist bei Betrieb der Heizungsanlage eine Pauschale von 0,15 €/qm/Tag zu 

zahlen. 
 
6) Benutzung des Hallenboden-Schutzbelages: 
 (alter Belag) pro Veranstaltung 0,25 €/qm 
 (neuer Belag) pro Veranstaltung 0,80 €/qm 
 
7) Benutzung der Stellwände: 
 pro Veranstaltung 4,00 €/lfdm 
 
8) Bei Nutzungen gewerblicher Art ist die Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Höhe 

hinzuzurechnen. 
 
9) Die Getränkelieferung erfolgt im Rahmen des Getränkelieferungsvertrages durch die 

Gemeinde Morbach. Für die Getränkelieferung ist ein Aufschlag von zehn v.H. auf den 
Netto-Rechnungsbetrag des Getränkelieferanten zu erheben. 

 
 
Auskunft erteilt: 
Gemeindeverwaltung Morbach 
Tel.: 06533 - 71 - 310 
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